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Beschlussvorlage 
Ö/0925/XV.WP 

 

 G E M E I N D E  G A U T I N G  
 XV. Wahlperiode 2020 - 2026 

 

Geschäftsbereich / Fachbereich 

Fachbereich 32 - Brand- und 
Katastrophenschutz 

Az.:  

Sachbearbeiter 

Frau Gillitzer 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Haupt- und Finanzausschuss 24.03.2026 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Kommandantenwahl  bei der Freiwilligen Feuerwehr Buchendorf, Bestätigung des neu 
gewählten 2. Kommandanten 

 
 
Sachverhalt: 
 
Am 04.03.2026 fand im Rahmen einer Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Buchendorf 

die Neuwahl des Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten statt. 

Die Neuwahl wurde erforderlich, da der bisherige stellvertretende Kommandant, Herr Andreas Ei-

chenseher, sein Amt vorzeitig niedergelegt hat. Herr Eichenseher bekleidet das Amt bis zur Bestäti-

gung des Nachfolgers durch die Gemeinde weiter. Die Gemeinde dankt Herrn Eichenseher für sei-

nen langjährigen, engagierten und verantwortungsvollen Einsatz zum Wohle der Feuerwehr Bu-

chendorf. 

Dabei wurde Herr Felix Limmer von den anwesenden aktiven Feuerwehrdienstleistenden der Frei-

willigen Feuerwehr Buchendorf zum stellvertretenden Kommandanten gewählt. Dieser hat auf Be-

fragen der Wahlleiterin, Frau Gillitzer, die Wahl angenommen. 

Zum Feuerwehrkommandant bzw. Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten kann nach Art. 8 

Abs. 3 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) nur gewählt werden, wer nach Vollendung 

des 18. Lebensjahres mindestens vier Jahre in einer Feuerwehr Dienst geleistet hat und die vorge-

schriebenen Lehrgänge (Lehrgang für den Leiter einer Feuerwehr, Lehrgang zum Gruppen- sowie 

Zugführer) mit Erfolg besucht hat oder in angemessener Frist mit Erfolg besuchen wird.  

Der Gewählte bedarf gemäß Art. 8 Abs. 4 BayFwG der Bestätigung durch die Gemeinde im Beneh-

men mit dem Kreisbrandrat. Nach § 8 Abs. 4 Punkt 2.3 der Geschäftsordnung des Gautinger Ge-

meinderates muss eine Bestätigung durch den Haupt- und Finanzausschuss erfolgen.  

Herr Kreisbrandrat Helmut Schweickart hat mit Schreiben vom 23.03.2026 sein Einvernehmen zur 
Wahl gemäß Art. 8 Abs. 4 BayFwG erteilt. Der noch erforderliche Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ 
ist für das Jahr 2026 vorgesehen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage 

Ö/0925/XIV.WP. 
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2. Der Haupt- und Finanzausschuss bestätigt die Wahl von Herrn Felix Limmer zum stellvertre-

tenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Buchendorf. 

 
 
Gauting, 24.03.2026 
 
 
 
 
Unterschrift 
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